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Die Vollziehung macht Einwendungen wider dasGe-
setz, welchem zufolge die JnKruktionsschule noch mit
zoc> Mann sortgesczt werden sczll: besonders führt sie

die jczige Dringlichkeit der Feldarbeiten und die Er-
fchöpsung der Staatscassc als Grund dieser Einstel-

lung an.

H ä m m e l e r untersiüzt diese Botschaft und will
ihr sogleich entsprechen.

BilIeter ist nicht dieser Meynung und glaubt/
die Jnstruktioiisschulen sollten in den verschiedenen Can-

tonen selbst statt haben/ wicdwMMairinstitute ehedem

in Zürich waren: doch will er einstweilen entsprechen.

Kilchmann widersczt sich der Botschaft und

will beym Gesetz bleiben.

Sch > uin pf untersiüzt die Botschaft.
E sch c r widerstzt sich besonders Billeters Antrag /

der der Einheit unsers Militärs sehr nachtheilig wäre:

er nntcrstüzt die Botschaft / welcher entsprochen wird.
Die Vollziehung erneuert ihr Begehren um Entscheid

über die Verkäufe in Dornach.
Trösch. Es sind uns mehr Detailerläuterungen

erfodcrlich/ man begehre also diese von der Vollziehung.
C u st or sodert Verweisung an die bestehende Com.

misiion.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Die Vollziehung übersendet eine Erklärung des B.
Ienners/ bevollmächtigtem Minister in Paris/ wider

den von Laharpe eingesandten Brief.
Die Mittheilung an den Senat wird beschlossen.

Geheime Sitzung.

Am 10. Juli war keine Sitzung.

Bekanntmachn nqen.
Der Finanzminifter an den Reg. Statthalter

des Cantons Bern.

Bürger Statthalter!
Der Verfasser des Helvetische» Zuschauers hat im

N. y--, emcn Aufsatz eingerückt/ welcher mit folgendem

Satze beginnt:
„Territorialabgabe in Natura ist das Fcldaeschrey

„aller unserer Finanziers und Staatsmänner! Die

„Territorialgabe/ sagen sie/ ist das einzige Mittel

„die helvetischen Cassen zn füllen. Mir einem Wort/

„alles was nur mit Finanzen zu thun hat/ Finanz,

„minister/ Finanzcvnlmitte's, Filianzcommißionen,

„alles will/ alles fordert diese Abgaben. "

In dem gegenwärtigen Augenblick/ wo eine so all.
gemein wichtige Frage/ wie >ene über die anzunch,
wende Gattung von Grundsteuer/ im Wurfe liegt,
läßt es sich leicht denken, daß die Denkungsart deS

Finanzministers und des Finanzraths über diesen Ge-
genstand dem Publikum nicht gleichgültig seyn könne,
und »orhwcndigerwcise die Aufmerksamkeit desselben

rege mache« muß. Es ist demnach weder dem Publi-
kum noch dem Finanzmiiuster unwichtig, daß man
diesem eine Meinung zuschreibe, die die scinige nicht ist.
Ich lade Sie daher ein, B. Regierungsstatthalter,
den Verfasser des erwähnten Blattes vor sich zu rufen,
und ihm zu bedeuten, daß es seine Pflicht war, sich

von der Wahrheit von seines Correspondenten Bchaup,
tung zu versichern, ehe er sie dem Publikum mittheilte;
Sie werde» ihm mehr Behutsamkeit für die Zukunft
empfehlen, besonders wenn es einen öffentlichen Beam-
ten und Gegenstände von so äusserster Wichtigkeit betrift.

Die Beobachtung der von mir geforderten Behüt-
samkeil wirb ihm, so weit es mich bcteift, nicht sehr
schwer werden, da ihn nichts hindert, jeden Augen,
blick seine Erkundigungen an der Quelle cinzuholen.

i5ie wollen B. Reg. Statthalter, gegenwärtiges
Schreiben in die öffenllichcn Blätter und Zeitungen
einrücken lassen. Republ. Gruß.

Bern den 29. Okt. ,Loo.
Der Finanzminister, Rothplctz.

Da B. Martin Th 0 mmen, der Both von
Niederdorf im Distrikt Wallenburg Cantons Basel,
jüngst abgewichenen 2). Wett,monat, Abends zwischen
4 und z Uhr, in der Et. Aiban Vorstadt in Basel
zwey Paquet, enthaltend:

1) ; Farbe» Rosenfarb» ^
z Farben B'umrant) ^w-cht Pft .2 Loth.

Svdan rohe Tramen gleicher Farben z. 46 —
2) Hcltcrblaue feine Zettelseide 2. 21s —

Dito feinen Einschlag z. 10' —
ab seinem Wage» verloren hat; Als werden anmit
die resp. Kaufleute oder andere E. Personen, welche
von diesen Scidenwaare» einige Nachricht erhalten
würde», gebührend ersucht, solches dem B. Thvmmen
ober mir dem Unterschriebenen gefälligst anzuzeigen;
allwo für die gütige Rückgabe unter Anerbiclung aller
möglichen Gegendienste, zwey Louisd'or oder za hel«

vctische Franken bezahlt werden.

Wallenburg den 29. Okt. 1800.

M. Schneider, Ecrichtschr. allda
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